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Unterrichtsmaterial 31 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: 
Die Grundrechte (Auszüge) 
 
Das Grundgesetz garantiert grundlegende Freiheits-, Gleichheits- und 
Unververletzlichkeitsrechte, die dem Einzelnen in Deutschland gegenüber dem 
Staat, aber auch allgemein in der Gesellschaft zustehen (Art.1-17, 33, 101-104 GG). 
Die meisten dieser Grundrechte sind zugleich Menschenrechte, das bedeutet, nicht 
nur deutsche Staatsbürger können sich auf sie berufen, sondern alle Menschen, die 
in Deutschland leben. 
 
Grundrechte sind Rechte, die der Einzelne gegenüber dem Staat besitzt. Als vor gut 
200 Jahren zuerst in den USA und dann in Frankreich begonnen wurde, sie in 
besonderen Dokumenten aufzuschreiben, hatte dies den Sinn, die Bürgerinnen und 
Bürger vor möglicher Willkür des Staates zu schützen. Heute wirken sich diese 
Rechte darüber hinaus auch auf das Verhältnis der Bürger untereinander aus. Die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen [Art. 3 GG] muss in Deutschland nicht 
nur der Staat beachten, sondern z.B. auch ein privater Arbeitgeber. 
 
Zu den Grundrechten, die im Grundgesetz niedergelegt sind, gehören einerseits 
Bürgerrechte, auf die nur Deutsche Anspruch haben, und andererseits allgemeine 
Menschenrechte, auf die alle Menschen pochen können, die in Deutschland leben. 
Zu den Bürgerrechten gehört das Recht, sich ohne vorherige staatliche 
Genehmigung zu versammeln [Versammlungsfreiheit; Art. 8 GG], Vereine zu 
gründen [Vereinigungsfreiheit; Art. 9 GG], sich im gesamten Bundesgebiet frei zu 
bewegen [Recht auf Freizügigkeit; Art. 11 GG] und sich den Beruf zu wählen, den 
man möchte [Berufsfreiheit; Art. 12 GG]. 
 
Die Grundrechte lassen sich einteilen in Rechte, die bestimmte Freiheiten für die 
Menschen in Deutschland festschreiben [Freiheitsrechte ; Art. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17 
GG], in solche, die die Gleichbehandlung garantieren [Gleichheitsrechte; Art. 3, 6(5), 
33] und in solche, die staatliche Eingriffe verbieten [Unverletzlichkeitsrechte; Art. 1, 2, 
10, 13, 14, 16, 102 GG]. Hinzu kommen Verfahrensrechte. Sie garantieren, dass die 
Gerichtsverfahren in Deutschland fair und nach den Grundsätzen eines 
Rechtsstaates ablaufen. [Art. 101, 103, 104]. 
 
Art. 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt. 
 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
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Art. 3 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 
 


